
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2023/5/9 Ra 2019/22/0149
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.2023

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AVG §59 Abs1
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NAG 2005 §64 Abs2

VwGVG 2014 §17

VwGVG 2014 §28

VwRallg

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Gemäß § 20 Abs. 1 iVm Abs. 2 NAG 2005 werden befristete Aufenthaltstitel grundsätzlich für die Dauer von zwölf

Monaten beginnend mit dem Ausstellungsdatum durch Ausfolgen einer Karte durch die Verwaltungsbehörde erteilt

(vgl. VwGH 16.12.2014, 2012/22/0206). Das gilt auch für verlängerte Aufenthaltstitel, wenn seit dem Ablauf der

Gültigkeit des letzten Aufenthaltstitels mehr als sechs Monate vergangen sind. Entscheidet jedoch ein VwG in der Sache

selbst, indem es den abweisenden Bescheid einer Verwaltungsbehörde aufhebt und einen Aufenthaltstitel erteilt, so

erfolgt dies in konstitutiver Weise durch das betreCende Erkenntnis, wobei auch die Gültigkeitsdauer bestimmt

festgelegt werden muss (vgl. VwGH 28.5.2015, Ra 2015/22/0020); Letzteres gilt auch für den Beginn der Wirkung des

Aufenthaltstitels (VwGH 15.12.2015, Ra 2015/22/0125).Gemäß Paragraph 20, Absatz eins, in Verbindung mit Absatz 2,

NAG 2005 werden befristete Aufenthaltstitel grundsätzlich für die Dauer von zwölf Monaten beginnend mit dem

Ausstellungsdatum durch Ausfolgen einer Karte durch die Verwaltungsbehörde erteilt vergleiche VwGH 16.12.2014,

2012/22/0206). Das gilt auch für verlängerte Aufenthaltstitel, wenn seit dem Ablauf der Gültigkeit des letzten

Aufenthaltstitels mehr als sechs Monate vergangen sind. Entscheidet jedoch ein VwG in der Sache selbst, indem es den

abweisenden Bescheid einer Verwaltungsbehörde aufhebt und einen Aufenthaltstitel erteilt, so erfolgt dies in

konstitutiver Weise durch das betreCende Erkenntnis, wobei auch die Gültigkeitsdauer bestimmt festgelegt werden

muss vergleiche VwGH 28.5.2015, Ra 2015/22/0020); Letzteres gilt auch für den Beginn der Wirkung des

Aufenthaltstitels (VwGH 15.12.2015, Ra 2015/22/0125).
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